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Öffentliche Bekanntmachung  
für die Gemeinde Jübek 

Nachrücken eines Gemeindevertreters in der Gemeinde Jübek 
 
 
Die Gemeindevertreterin, Frau Julia Anne Ohm, hat mit Schreiben vom 12.10.2025 auf ihr 
Mandat als Gemeindevertreterin verzichtet.  
 
Aufgrund des mir vorliegenden Listenwahlvorschlages der Freien Wählergemeinschaft 
Jübek - FWGJ - stelle ich fest, dass Herr Stefan Filpe als neuer Vertreter FWGJ in die 
Gemeindevertretung Jübek nachrückt. 
 
Gemäß § 44 Abs. 3 Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) für das Land Schleswig-
Holstein in der zurzeit gültigen Fassung kann jede oder jeder Wahlberechtigte der 
Gemeinde Jübek gegen diese Feststellung Einspruch nach § 38 GKWG einlegen. 
In Zweifelsfällen entscheidet die Gemeindevertretung nach Vorprüfung durch den 
Wahlprüfungsausschuss. Gegen die Feststellung der Gemeindevertretung kann jede oder 
jeder Wahlberechtigte der Gemeinde Jübek Klage nach § 40 GKWG erheben. 
Ein Einspruch oder die Klage gegen die Gültigkeit der Feststellung kann nur innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntmachung, d.h. vom 31.01.2026 bis zum 
28.02.2026 schriftlich oder zur Niederschrift bei mir als Gemeindewahlleiter erhoben 
werden. 
 
Der neue Gemeindevertreter bleibt im Amt, bis über den Einspruch oder die Klage 
unanfechtbar entschieden ist. 
 
 
 
Silberstedt, den 30. Januar 2026 
                                 
 
Pählich 
Gemeindewahlleiter 
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B E K A N N T M A C H U N G 
 

 

 
E i n l a d u n g 

 

Zur 17. öffentlichen Sitzung der 

Gemeindevertretung 

am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, um 19.30 Uhr, 

in den Feuerwehrschulungsraum der Mehrzweckhalle, 

werden Sie hiermit eingeladen. 

 

Thomas Wolff 

Bürgermeister 

 

Tagesordnung 
 

1. Eröffnung der Sitzung 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

4. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 

10.12.2025 

5. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung vom 10.12.2025 gefassten Beschlüsse 

6. Feststellung der Tagesordnung 

7. Abstimmung zum Ausschluss der Öffentlichkeit zu TOP 17 und 18 

8. Verwaltungsbericht des Bürgermeisters 

9. Einwohnerfragestunde 

10. Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss über den vorzeitigen vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 2 „Tierfutterproduktion Wittsiek“  

11. Beratung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2024  

12. Bericht des Bürgermeisters über die geleisteten über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2024  

 

GEMEINDE ELLINGSTEDT 
- Der Bürgermeister - 

 
 

 

 
Ellingstedt, den 26.01.2026 
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13. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltsplanung 2026 mit Ergebnis- und 

Finanzplan sowie Stellenplan 

14. Planung einer für die Gemeinde kostenfreien E-Ladestruktur und dafür erforderliche 

vertragliche Vereinbarungen  

15. Sachstand Anbau Feuerwehrgebäude 

16. Anfragen und Mitteilungen 

17. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen zu der Niederschrift über den nicht 

öffentlichen Teil der Sitzung vom 10.12.2025 

18. Grundstücksangelegenheiten 

 

 

Zu Punkt 17 und 18 wird Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt werden. 
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B E K A N N T M A C H U N G 
 
 
 

 

Gemeinde Lürschau      Lürschau, den 27.01.2026 

 
 

E i n l a d u n g 
 

Zur 23. öffentlichen Sitzung der 

Gemeindevertretung 

am Mittwoch, dem 11.02.2026, um 20.00 Uhr, 

 in das Gemeindezentrum Lürschau,  

werden Sie hiermit eingeladen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hans Hermann Timm 

Bürgermeister 

 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 

03.12.2025 

4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung vom 

03.12.2025 

5. Feststellung der Tagesordnung 

6. Verwaltungsbericht des Bürgermeisters 

7. Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters (bei geheimer Wahl: Bildung eines 

Wahlausschusses)  

8. Vereidigung und Amtseinführung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  
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9. Für den Fall der Wahl des bisherigen 1. Stellvertreters des Bürgermeisters zum 

Bürgermeister: Wahl einer 1. Stellvertreterin / eines 1. Stellvertreters des 

Bürgermeisters  

10. Für den Fall der Wahl des bisherigen 1. Stellvertreters des Bürgermeisters zum 

Bürgermeister: Vereidigung und Amtseinführung der 1. Stellvertreterin / des 1. 

Stellvertreters des Bürgermeisters  

11. Für den Fall der Wahl der bisherigen 2. Stellvertreterin des Bürgermeisters zur 1. 

Stellvertreterin des Bürgermeisters: Wahl einer 2. Stellvertreterin / eines 2. 

Stellvertreters des Bürgermeisters  

12. Für den Fall der Wahl der bisherigen 2. Stellvertreterin des Bürgermeisters zur 1. 

Stellvertreterin des Bürgermeisters: Vereidigung und Amtseinführung der 2. 

Stellvertreterin / des 2. Stellvertreters des Bürgermeisters 

13. Für den Fall der Wahl des bisherigen, weiteren Mitglieds im Amtsausschuss zum 

Bürgermeister: Wahl eines weiteren Mitglieds für den Amtsausschuss  

14. Für den Fall der Wahl eines bisherigen stellv. Mitglieds zum Mitglied im 

Amtsausschuss: Wahl eines stellvertretenden Mitglieds für den Amtsausschuss  

15. 6. Nachtragssatzung zur Satzung der Gemeinde Lürschau über die Entschädigung 

ihrer und Ehrenbeamtinnen und Gemeindevertreter/innen 

sowie der weiteren für sie ehrenamtlich Tätigen 

16. Zustimmungsbeschluss der beteiligten Gemeinden zur Hauptversammlung SH Netz 

AG am 29.04.2026  

17. Bericht und Beschluss über die Annahme von Zuwendungen an die Gemeinde 2025  

18. Einwohnerfragestunde 

19. Berichte aus den Ausschüssen 

20. Termine 

21. Verschiedenes 

22. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht 

öffentlichen Teil der Sitzung vom 03.12.2025 

23. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 

24. Personalangelegenheiten 

 

Zu Punkt 22 bis 24 wird Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt werden 
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B E K A N N T M A C H U N G 

 

E i n l a d u n g 
 

Zur 7. öffentlichen Sitzung des 

Bau-, Umwelt- und Wegeausschusses 

am Dienstag, dem 10. Februar 2026, um 19:30 Uhr, 

in der Mehrzweckhalle in Hüsby 

werden Sie hiermit eingeladen. 

 

Jan Mühlenberg 

Vorsitzender 
Tagesordnung 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschriften der 

Sitzungen vom 30.01.2024, 04.03.2025 und 30.09.2025 

3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus den nicht öffentlichen Teilen der Sitzungen vom 

30.01.2024, 04.03.2025 und 30.09.2025 

4. Änderungsanträge zur Tagesordnung 

5. Einwohnerfragestunde 

6. Anträge, Eingaben und Anfragen 

7. Bericht des Ausschussvorsitzenden 

8. Geplante Bau- und Sanierungsmaßnahmen in der Gemeinde 

9. Aktualisierung der laufenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Kläranlage 

10. Arbeiten am Dorfteich 

11. Mitteilungen 

12. Grundstücksangelegenheiten 

 

Zu Tagesordnungspunkt 12 wird Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt werden. 

 

Gemeinde Hüsby 

Hüsby, den 27.01.2026 
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B E K A N N T M A C H U N G 
 

 

Gemeinde Hüsby 

Hüsby, den 28.01.2026   

 

 

 

 

 

E i n l a d u n g 
 

Zur 6. öffentlichen Sitzung des 

Finanzausschusses 

am Donnerstag, dem 12. Februar 2026, um 16.00 Uhr, 

in den Sitzungssaal der Amtsverwaltung in Silberstedt, 

werden Sie hiermit eingeladen. 

 

Kai Erdmann 

Vorsitzender 
 

Tagesordnung 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung 

vom 20.11.2025 

3. Änderungsanträge zur Tagesordnung 

4. Einwohnerfragestunde 

5. Anträge, Eingaben und Anfragen 

6. Bericht des Ausschussvorsitzenden 

7. Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hüsby zum 01.01.2024 

8. Prüfung und Beschlussempfehlung des Jahresabschlusses 2024  

9. Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltsplanung 2026 mit 

Ergebnis- und Finanzplan sowie Stellenplan  

10. Mitteilungen 



 
 51  
 

 

 
 

 
BEKANNTMACHUNG 

 

 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ellingstedt hat in ihrer Sitzung am 14.08.2024 
die Aufstellung 

 

für den vorzeitigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 
„Tierfutterproduktion Wittsiek“  

der Gemeinde Ellingstedt 

 

beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des vorzeitigen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 2 „Tierfutterproduktion Wittsiek“ ist in dem nachstehend 
abgedruckten Übersichtsplan dargestellt. 
 

Die Gemeinde Ellingstedt lädt hiermit zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an 
der Planung nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch am 
 

 

Montag, d. 09.02.2026 um 16:00 Uhr 

in die Amtsverwaltung Arensharde, 

Sitzungssaal, Hauptstraße 41, 

24887 Silberstedt  

ein. 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wird die Öffentlichkeit über die Planung 
unterrichtet. Ihr wird Gelegenheit zur Erörterung und Äußerung gegeben. 

 

Silberstedt, d. 30.01.2026 

 

Amt Arensharde 

Der Amtsvorsteher 

Im Auftrag 

                                      L.S. 

Klein 



 
 52  
 

 

 
 

                                                                                                                       Übersichtsplan 
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Bekanntmachung  
der Gemeinde Lürschau 

 
 

Beschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2  
„Dorfstraße-Nord-Sonderpostenmarkt“  

der Gemeinde Lürschau 
 

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 17.09.2025 die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 „Dorfstraße-Nord-Sonderpostenmarkt“ der Gemeinde Lürschau 
für das Gebiet östlich der Dorfstraße, auf dem Grundstück des Sonderpostenmarktes, 
umfassend die Flurstücke 79/29 und 79/31 der Flur 6 in der Gemarkung Lürschau, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

Dieses wird hiermit bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Alle Interessierten 
können den Bebauungsplan und die Begründung dazu von diesem Tage an in der 
Amtsverwaltung Arensharde, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt, Zimmer 112, während 
der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft 
erhalten. Zusätzlich wurden der Bebauungsplan und die Begründung ins Internet unter der 
Adresse www.amt-arensharde.de eingestellt und sind über den Digitalen Atlas Nord des 
Landes Schleswig-Holstein zugänglich. 

Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
bezeichneten Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des 
Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen 
Bebauungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein bezeichneten landesrechtlichen Formvorschriften über die Ausfertigung und 
Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden 
ist. 

Der räumliche Geltungsbereich ist in dem nachstehend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt. 

 

Silberstedt, d. 30.01.2026 
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Amt Arensharde 
Der Amtsvorsteher 
Im Auftrage 
  
                                         L.S. 
Klein 
 

                                                                                              Übersichtsplan 

 

 


